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Ethische Urteilsfindung unter den Bedingungen weltanschaulicher 

Pluralität 

In der von staatlicher Kontrolle losgekop­
pelten, ,,säkularen" Gesellschaft haben nicht 
nur die traditionellen christlichen Kirchen 
fortexistiert; vielmehr haben sich auch noch 
weitere Weltanschauungsgruppen und reli­
giöse Positionen etabliert. Das dadurch ent­
standene Nebeneinander unterschiedlicher, 
teils weniger, teils stärker miteinander kon­
kurrierender Religionen, Konfessionen, 
Überzeugungen und religiös begründeter 
Lebensstile innerhalb ein und derselben 
Gesellschaft faßt man heute im Begriff „Plu­
ralismus" zusammen. Am deutlichsten be­
steht diese Vielfalt in der Frage, worauf es 
letztlich mit den Menschen, mit der Gesell­
schaft und mit der Welt im Gesamten hin­
ausläuft. Auf diese Frage nach dem Sinn gibt 
es viele Antworten, die zum erheblichen Teil 
auf traditionellen Vorstellungen von Reli­
gionen gründen, die früher fast ausschließ­
lich regional und kulturell gesondert für sich 
existieren, nun aber durch Wanderungsbe­
wegungen und internationalen Informa­
tionsaustausch unmittelbar miteinander 
konfrontiert sind. Zu einem anderen Teil 
stammen diese Antworten aus wiederent­
deckten Quellen alternativen Denkens, aus 
der Verschmelzung heterogener Traditions­
stücke und auch aus der Suche nach neuen 
religiösen Erfahrungsräumen, für die das 
Leiden an den Defiziten der modernen 
Gesellschaft den Ausgangspunkt bildet. Kei­
ne dieser Antworten wird von allen Gesell­
schaftsmitgliedern als verbindlich aner­
kannt. Sie alle stehen faktisch in einem 
Wettbewerb miteinander. 

Daß sie miteinander konkurrieren dürfen, 
sich gleichzeitig solche Konkurrenz aber 
auch gefallen lassen müssen, ist Konsequenz 
des Pluralismus als normativer Intention von 
Demokratie. In einer pluralistischen Gesell­
schaft zu leben, heißt also nicht nur, daß es 

152 

faktisch eine Vielfalt religiöser Positionen 
gibt, sondern es bedeutet auch, daß der Staat 
jeder Position garantiert, öffentlich ihre 
Überzeugung bekunden zu dürfen, und 
gleichzeitig von den entsprechenden Grup­
pen verlangt, daß sie die verbürgten Rechte 
aller Bürger respektieren, unabhängig da­
von, wie sich die einzelnen jeweils zu Sinn­
fragen äußern. Pluralismus als normative 
Kategorie besagt genauso wie Pluralismus 
als Beschreibung eines faktischen Zustands 
nichts über den Wahrheitswert eines 
bestimmten Sinn-Systems, sondern will 
lediglich mit den Mitteln des Rechts sicher­
stellen, daß die einzelnen in ihren Freiheits­
rechten (insbesondere Religions- und Be­
kenntnisfreiheit, Meinungsfreiheit, Entfal­
tung der Persönlichkeit) nicht eingeschränkt 
werden und daß die Auseinandersetzungen 
zwischen den verschiedenen Positionen über 
Wahrheit und Sinn auf Mittel der Gewalt 
verzichten. 

Pluralismus gibt es nicht nur bezüglich der 
Antworten auf die Sinnfrage, sondern auch -
und hier liegt ja der Grund, daß er im 
gegenwärtigen Zusammenhang thematisiert 
werden muß - im Hinblick auf Lebensstile, 
auf Pflichten, auf gemeinschaftliche Aus­
drucksformen von Religiosität, auf die Auf­
fassungen von Erziehung, Recht und auch 
von Politik. Erst recht gibt es einen Pluralis­
mus im Hinblick auf die Maßstäbe und 
Ideale des Zusammenlebens sowie im Hin­
blick auf die Lebensentwürfe und auch auf 
die konkreten sittlichen Normen, die man 
für sein Handeln als verbindlich anerkennt. 
Die Verfaßtheit einer Gesellschaft, in der 
Pluralismus sämtliche Bereiche erfaßt hat, 
wird auch mit dem Stichwort „Postmoder­
ne" charakterisiert.' 

Gerade bezüglich dieser Konsequenzen 
und Implikationen, die die Praxis des 



Zusammenlebens innerhalb derselben 
Rechtsgemeinschaft betreffen, wirft der Plu­
ralismus gewichtige Fragen auf, wie bei­
spielsweise: Muß Anerkennung der Plurali­
tät auch Verzicht auf Bemühung um Wahr­
heitsfindung bedeuten? Und: Kann das 
staatliche Recht in konsequenter „Verlänge­
rung" der Weltanschauungsneutralität auch 
wertneutral sein? 

Die theoretische Widersprüchlichkeit des 
Relativismus 

Eine Weise, auf das Faktum des Pluralis­
mus zu reagieren, ist der Relativismus. Diese 
Position beinhaltet, daß alle Antworten auf 
die Sinnfrage und die ihnen jeweils zugrun­
deliegenden Weltanschauungen, Menschen­
bilder und Überzeugungen gleich-gültig sei­
en und daß es letztlich belanglos sei, für 
welche man sich entscheide oder ob man 
vielleicht sogar alle ablehne. In ethischer 
Hinsicht schließt sich dem die Meinung an, 
es gebe keine allgemeingültigen moralischen 
Werte und Normen, die Bemühung darum 
sei folglich von vornherein ein sinnloses 
Unterfangen. 

Diese Sicht, auf die man in alltäglichen 
Diskussionen häufiger, in theoretischen 
Erörterungen eher selten trifft, ist auf den 
ersten Blick plausibel; die Hoffnung, eines 
fernen Tages würde sich vielleicht doch noch 
eine für alle verbindliche und von allen 
anerkannte einheitliche Weltanschauung 
durchsetzen bzw. alle würden einmal zu einer 
Religion, die früher die ganze Gesellschaft 
unangefochten geprägt hatte, zurückkehren, 
ist eine Illusion. Ferner ist die relativistische 
Position in vielen Fällen auch Ausdruck des 
Bemühens, andere in ihrer Andersartigkeit 
zu achten. 

Dennoch erweist sich der Relativismus in 
der geschilderten Reinform bei näherer Prü­
fung als Widerspruch: Indem er auf die 
Begründbarkeit weltanschaulicher Positio­
nen und mit ihnen verbundener moralischer 
Überzeugungen und Pflichten prinzipiell 
verzichtet, liefert er sie der Beliebigkeit aus. 

Es könnte dann z. B. argumentativ nichts 
dagegen eingewandt werden, daß eine Welt­
anschauungsgruppe die Sklaverei als gottge­
wollt hinstellte oder behauptete, Frauen 
seien niedrigeren Wertes als Männer oder 
Angehörige einer bestimmten Rasse seien 
prinzipiell zum Bedienen der Mitglieder 
eines auserwählten Herrenvolks bestimmt. 
Und es wäre auch nicht berechtigt, eine 
Weltanschauung zu kritisieren und begrün­
dete Maßnahmen gegen eine Gruppe zu 
unternehmen, deren Führer behauptet, die 
Inkarnation Gottes zu sein und seine Anhän­
ger ins gelobte Land führen und ihnen Heil 
und Rettung vermitteln zu wollen, wofür sie 
aber gemeinschaftlich Gift nehmen müßten. 
Das geschah 1978 im Urwald von Guayana 
mit 900 Anhängern der Sekte der People's 
Temple unter der Führung von Jim Jones. 2 

Wenn man gegenüber solchen unmenschli­
chen und wahnhaften Gedankengebilden 
Argumentation, Protest, Warnung und Be­
wertung zulassen möchte, dann muß man 
aber auch voraussetzen, daß sich zwischen 
wahr und unwahr, zwischen richtig und 
falsch, und auch zwischen gut und böse 
prinzipiell ( dieser Vorbehalt meint hier: 
wenigstens grundsätzlich, wenn auch viel­
leicht nicht in jedem Falle eindeutig) unter­
scheiden läßt; das aber ist genau die Prämis­
se, die der Relativismus bestreitet. 

Die praktische Undurchführbarkeit einer 
strikt wertneutralen Rechtsordnung 

Der neuzeitliche Staat ist nicht aus 
erkenntnistheoretischen Bedenken auf inhalt­
liche und organisatorische Distanz zur Reli­
gion gegangen, sondern um der Rettung und 
langfristigen Garantierung des inneren Frie­
dens willen. Friedliches Zusammenleben, 
das obendrein dem einzelnen in seinem Frei­
heitsbedürfnis möglichst gerecht zu werden 
versucht, braucht freilich auch eine gemein­
same Grundlage, ein Minimum an Konsens 
in den ethischen Überzeugungen, das die 
divergierenden Positionen von Individuen, 
Gruppen, Organisationen, Ideen integrieren 
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und das Recht orientieren kann.3 Gleichheit, 
persönliche Freiheit, die Menschenrechte 
überhaupt, Institutionen wie die Einehe als 
Grundlage von Familie, Rechtsstaatlichkeit, 
Solidarität können nur dann Basis und Ziel 
einer Rechtsordnung sein, wenn sie mehr 
sind als bloße Gruppenmeinungen, für die 
sich der Gesetzgeber irgendwann einmal 
entschieden hat. Wären sie bloß das, könn­
ten andere Gruppen mit dem gleichen Recht 
Positionen einfordern, die die genannten 
Werte aufheben würden. Eine Rechtsord­
nung, die die Bürger strukturell entmündigt, 
überwacht, betrügt, alles zur Erhaltung der 
Macht einer bestimmten Gruppe Dienliche 
erlaubt usw., kann aber unmöglich gleich­
wertig sein einer Ordnung, in der die Entfal­
tung der Persönlichkeit gefördert, die Macht 
prinzipiell beschränkt, der Mißbrauch staat­
licher Organe öffentlich kritisierbar und vor 
unabhängigen Gerichten einklagbar ist. 
Deshalb wäre es ein Rückschritt hinter die 
geschichtlich mühsam errungene Humanität 
in der Politik, wollte das staatliche Recht in 
Analogie zur Weltanschauungsneutralität 
überhaupt in allem wertneutral sein. 

Glücklicherweise sind jedoch Überein­
stimmungen in der Ausrichtung an Werten 
auch dort möglich, wo die Überzeugungen 
bezüglich des Sinns auseinandergehen. Es ist 
eine Aufgabe der Politik, diese Gemeinsam­
keiten in den sog. Grundwerten nicht zu 
beschädigen; und es ist Aufgabe der Grup­
pen in der Gesellschaft, diesen für das 
Zusammenleben wichtigen Konsens herzu­
stellen und zu befestigen, also die sittliche 
Einsicht in die Grundwerte zu erzeugen; dies 
kann und soll der Staat selber aus Gründen 
der Freiheitlichkeit nicht tun. Andererseits 
dürfen die Weltanschauungsgruppen den 
Staat auch nicht überfordern, indem sie von 
ihm verlangen, alle von ihnen vertretenen 
moralischen Überzeugungen mit Hilfe des 
Rechts zu schützen. Der Versuch, zu einer 
weltanschaulich und moralisch einheitlichen 
(,,geschlossenen") Gesellschaft zurückzu­
steuern, müßte heute notwendig zu Lasten 
der Selbstbestimmung und Freiheit für alle 
gehen. 
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Erfordernisse theologisch-ethischer 
Argumentation im säkularen Kontext 

Pluralität weltanschaulicher Sinnantwor­
ten und moralischer Maßstäbe ist für jede 
Religion einerseits ein Gewinn an Freiheit, 
andererseits zwangsläufig ein Streßfaktor. 
Verlangt sie doch von ihr, auszuhalten, was 
mit ihr konkurriert und sie in Frage stellt. 
Von den Glaubenden verlangt solcher Plura­
lismus, ihren Glauben praktisch dauernd in 
Angefochtenheit zu leben. 

Diese Spannung ist für die Glaubenden 
auf Dauer nur erträglich und für die Religion 
u. U. fruchtbar, wenn eine Religion drei
Haltungen mobilisieren kann, nämlich: To­
leranz nach außen und innen, Lernwilligkeit
und Bereitschaft zum Kompromiß, wo es um
die Regelung gemeinsamer praktischer An­
liegen geht.

Toleranz in dem hier gemeinten Sinn 
erschöpft sich nicht einfach in bloßer Dul­
dung. Vielmehr beinhaltet Toleranz, daß 
jede weltanschauliche Gruppe jenseits der 
differierenden Standpunkte die anderen 
Gruppen und die pluralistische Ordnung 
grundsätzlich anerkennt. Eine Konsequenz 
dieser Anerkennung besteht darin, daß sie 
sich nicht aggressiv oder verleumderisch 
gegenüber der übrigen Gesellschaft 
abgrenzt, die ihre Überzeugungen nicht teilt. 
Vielmehr sieht sich eine tolerante Gruppe 
genötigt, sich mit den anderen weltanschau­
lichen und Überzeugungsgruppen auseinan­
derzusetzen und sich auf deren Bemühen um 
das Wahre und auch moralisch Richtige 
einzulassen. Wer immer gute Gründe für 
seine Position in Fragen des Sinns und der 
Moral anführen kann, darf von ihr nicht 
diskreditiert werden, auch wenn sie seine 
Position ablehnt. Erst recht weiß sich eine 
Weltanschauungsgruppe im Sinne der Tole­
ranz verpflichtet, eine gegnerische Position, 
die sie mit Gründen nicht widerlegen kann, 
gelten zu lassen und auszuhalten. Kennzei­
chen der Toleranz ist also die Achtung vor 
der Andersheit des Anderen, voraussetzend, 
daß in ihm etwas Richtiges stecken kann, mit 
dem sich auseinanderzusetzen lohnt. 



Wenigstens ebenso nötig ist freilich die 
Toleranz ,nach innen'. Damit ist das Aushal­
ten von Spannungen gemeint, die durch 
Überzeugungen und Motivationen entste­
hen, die den eigenen entgegengesetzt sind. 
Ähnlich wie die Anpassung ohne eigenen 
Standpunkt Erleichterung gegenüber Disso­
nanzen verspricht, bietet die Meinungskon­
formität in einer Gruppe die Möglichkeit, 
die Dissonanz und Vielstimmigkeit der 
erlebten Umwelt bedeutungslos zu machen. 
Dies wird in der Regel dadurch erreicht, daß 
alle Ansichten, die von der eigenen abwei­
chen, in einige wenige, dafür aber sehr 
eindeutige Klassen eingeteilt werden. 

Ähnlich wie bei der Toleranz, schwer­
punktmäßigjedoch auf die eigene Position in 
einer bestimmten Sachfrage zentriert, geht es 
bei der Lernbereitschaft darum, nicht durch 
Tabuisierung, Polemik, Verdächtigung u.ä. 
zu verhindern, daß an die eigene Position 
bezüglich Weltanschauung und moralischen 
Werten Fragen gestellt werden. Das bedeu­
tet keineswegs, daß geschichtliche Zusam­
menhänge, Lebensformen und Orientie­
rungssysteme, wie sie mit Religion immer 
verbunden sind, nicht berücksichtigt werden 
dürften und jede Stellungnahme inhaltlich 
vom historischen Nullpunkt aus rekonstru­
iert werden müßte. Aber Lernbereitschaft 
fordert wohl die Prüfung des Vernunftge­
halts der moralischen Normen, die proble­
matisch geworden sind. Als begründet erwei­
sen sie sich nicht erst dann, wenn alle 
Gutwilligen und Informierten zugestimmt 
haben, sondern bereits dann, wenn solche 
ihnen nicht widersprechen oder sie für ver­
tretbar halten. 

Eine wichtige Konsequenz des Begründet­
seins von moralischen Normen besteht aller­
dings darin, Positionen bei besserer Einsicht 
entsprechend zu verändern. Diese Verände­
rung kann in Präzisierung, in Differenzie­
rung, in materialer Ergänzung, aber auch in 
einer Korrektur einer bisher vertretenen 
Position bestehen. Korrekturen sind nicht 
Niederlagen, sondern Ergebnisse vergrößer­
ten Wissens und des Mutes, aus Fehlern, 
Beobachtungen und bei anderen wahrge-

nommenen Werten zu lernen. Freilich ist die 
Furcht vor dem hämischen Triumph einer 
konkurrierenden Position wahrscheinlich ei­
nes der massivsten Hindernisse, überkom­
mene Positionen offiziell zu verabschieden 
oder auch nur zu modifizieren. Dies gilt 
besonders dort, wo Institutionen für ihren 
Auftrag und ihre Botschaft eine Geltung 
über die Zeiten hinweg beanspruchen. Ein 
Blick auf die lebensgeschichtliche Identität 
kann demgegenüber lehren, daß die Stabili­
sierung der eigenen Persönlichkeit als Ein­
heit überhaupt nur durch Austausch mit 
anderen und durch Aneignung von immer 
Neuem erreicht und aufrechterhalten wer­
den kann. 

Allem Anschein und auch der offiziellen 
Selbstdarstellung zum Trotz4 kam selbst die 
katholische Morallehre im Lauf ihrer 
Geschichte nicht ohne derlei Korrekturen 
aus. Die feierliche Anerkennung der indivi­
duellen Religionsfreiheit durch das II. Vati­
kanum beweist das ebenso wie die Rezeption 
der Menschenrechte als grundlegendem 
Bezugs- und Argumentationsrahmen der 
kirchlichen Sozialverkündigung5 und die 
schrittweise Aufhebung des mittelalterlichen 
Zinsverbots. Aber sogar in den kirchlichen 
Lehren über den Sinn von Ehe, über deren 
Unauflösbarkeit, über die Familienpla­
nung6, die gegen Kritik so stark mit der 
Konstanz der Tradition gerechtfertigt wer­
den, lassen sich im theologiegeschichtlichen 
Rückblick nicht unerhebliche Modifizierun­
gen konstatieren. 

Es ist eine vertraute Erfahrung, daß der 
Diskurs über eine ethische Sachfrage biswei­
len nicht oder nicht schnell genug voran­
kommt. Nicht jede dieser Fragen kann dann 
der Handhabung der tolerant koexistieren­
den Gruppen unterschiedlicher Ausrichtung 
überantwortet bzw. für die Dauer des nöti­
gen und vielleicht auch möglichen Lernpro­
zesses offen gelassen werden. Vielmehr 
bedürfen sie einer verbindlichen Regelung, 
da sie aus Gründen der Gerechtigkeit oder 
der Handlungsfähigkeit für alle gleich gere­
gelt werden müssen; man denke etwa an 
Fragen wie Wehrdienst- und Kriegsdienst-
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verweigerung, künstliche Befruchtung, Leih­
mutterschaft, Verwendung von Embryonen, 
menschlichen Zellen und Organen anderer 
zu Forschungs- und Therapiezwecken, an 
Abtreibung, Sterbehilfe u. a. m. Eine Ver­
ständigung der verschiedenen Gruppen 
gelingt aber nur, wenn Bereitschaft zum 
Kompromiß vorhanden ist. Praktische Kom­
promisse betreffen die Festlegung von Spiel­
räumen des Handelns, sie dürfen weder die 
Suspension von Überzeugungen der einzel­
nen erzwingen, noch können sie das Bemü­
hen um die Erkenntnis des Richtigen substi­
tuieren. 

Reaktionen der Vermeidung 

Theoretisch und praktisch spricht viel 
dagegen, die ethischen Maßstäbe im Hin­
blick auf das Faktum der pluralistischen 
Gesellschaft einfach dem subjektiven Gut­
dünken oder gruppenspezifischen Selbstver­
ständnissen zu überlassen. Daraus ergibt 
sich aber keineswegs für Religion und Theo­
logie die Aufforderung oder auch nur der 
Ratschlag, ihre Auffassungen und Wertstel­
lungnahmen mit möglichst viel Nachdruck 
zu behaupten etwa derart, daß sie sie im 
Konzert der pluralen Meinungen deutlich 
äußern und sich energisch zu ihnen beken­
nen. 

In der Tat lassen sich in der Gegenwart 
eine ganze Reihe von Denkhaltungen und 
Argumentationsformen beobachten, die auf 
die Situation der Vielfalt von Meinungen, 
Überzeugungen und Maßstäben in morali­
schen Fragen, die offensichtlich nur schwer 
auszuhalten ist, mit verstärkter Selbstbe­
hauptung reagieren. Dazu gehören zum Bei­
spiel: 

- das Beharren auf Positionen der Tradi­
tion nur mit Hinweis auf Alter und Ansehen 
dieser Tradition; 

- die Suche nach einer Autorität, die
,,sagt, wo es langgeht", anstelle des anstren­
genden und immer nur teilweise gelingenden 
Sich-Mühens um richtige Einsicht und das 
bessere Argument; 
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- die Abwendung von allem, was bislang
als Errungenschaft der Modeme galt, und 
die Hinwendung zu vormodernen Formen 
des Bewußtseins (aus der eigenen Vergan­
genheit oder aus fremden Kulturen), die 
einem das Gefühl von Geborgenheit geben; 
und schließlich 

- die Aneignung umfassend-allgemeiner
Grundsätze und Sichtweisen, die kompro­
mißlos-eindeutig interpretiert und ohne 
Abstriche eingefordert werden. 

Mit einem Schlagwort, das in den letzten 
Jahren sehr häufig gebraucht wurde, kann 
man diese Denkrichtungen als „fundamen­
talistisch" charakterisieren. 7 Ihre gemeinsa­
me Qualität besteht darin, daß sie den 
Pluralismus als Verunsicherung und Bedro­
hung behandeln und demgegenüber auf 
Instanzen zurückgreifen wollen, die Festig­
keit, Übersichtlichkeit und Orientierung zu 
gewährleisten scheinen. Fundamentalisti­
sche Gruppen wollen feste Grundlagen 
(,,Fundamente") bieten, auf denen zunächst 
einmal ihre Mitglieder, tendenziell und lang­
fristig aber auch alle gesellschaftlichen 
Gruppierungen mitten im Fluß der vielfälti­
gen Meinungen, Interpretationen und Mo­
den Halt gewinnen können. 

Fundamentalismus ist ein Phänomen, das 
die ganze Gesellschaft durchzieht. Er hat 
viele Gesichter, politische sowohl als auch 
kulturelle, weltanschauliche, religiöse und 
auch geschlechtsbezogene. Fundamentalis­
mus gibt es auch im Spektrum der christli­
chen Konfessionen und Frömmigkeitsbewe­
gungen, und es gibt ihn auch im Binnenbe­
reich der Kirche selbst. Zu den typischen 
Zügen, mit denen er hier auftritt, gehören 
vor allem zwei: zum einen eine allen histori­
schen Abstand und die damit verbundene 
Notwendigkeit von Interpretation über­
springende Unmittelbarkeit zu Texten der 
Bibel oder Festlegungen der Glaubensinhal­
te der eigenen Tradition. Zum anderen zeich­
nen sich fundamentalistische Gruppen in der 
Kirche dadurch aus, daß sie die Einstimmig­
keit innerhalb der Institution und die Bin­
dung an die amtlichen Autoritäten als vor­
rangig erachten vor jedem Bemühen um die 



Verstehbarkeit der Inhalte und die theologi­
sche Argumentation. 

So sehr es hierbei um Tradition und 
Autorität zu gehen scheint, handelt es sich 
genetisch wie auch sozialpsychologisch doch 
primär um ein Protestphänomen: Die Wahr­
heit der Tradition soll nämlich nicht nur 
gegen Konkurrenz von außen, sondern auch 
gegen den mit Geltungsverlusten und Irrita­
tionen verbundenen Einfluß der modernen 
Wahrheits- und Bewußtseinsmächte im 
Innern8 verteidigt werden. Untrügliches 
Symptom dieser zugrundeliegenden Protest­
motivation ist das erhebliche Maß an Mili­
tanz fundamentalistischer Gruppen, das vor 
Unterstellungen, Beleidigungen und Veran­
lassung juristischer Sanktionen gegenüber 
der Preisgabe, Aufweichung, Verfälschung 
oder Uneindeutigkeit von „Neuerern" kaum 
zurückschreckt. 

Fundamentalistisches Denken innerhalb 
von Kirchen kann sich auch in ethischen 
Argumentationen und Positionen manife­
stieren. Mit Vorzug nimmt es sich der Sexu­
al- und Ehemoral an. 9 Dem entspricht auf 
der Seite der für die kirchliche Moralverkün­
digung Verantwortlichen eine massive Nei­
gung, ganz konkrete Verhaltensregeln - also 
nicht nur die Prinzipien und Entscheidungs­
kriterien! - in die Nähe von Offenbarungs­
wahrheiten zu rücken und davon abweichen­
de Entscheidungen allenfalls als irrige 
Gewissensurteile einzelner Individuen gelten 
zu lassen.10 Die deutlichsten Beispiele für 
fundamentalistische Argumentationen dür­
fen sich heute im Zusammenhang des Ver­
bots von homosexueller Betätigung und der 
Ablehnung des Priestertums der Frau fin­
den. In beiden Fragen betrifft der Funda­
mentalismus sowohl die Verwendung bibli­
scher Sätze als auch den Rückgriff auf 
traditionelle naturrechtliche Begründungs­
muster und Vorstellungen. 

Freilich sind fundamentalistische Argu­
mentationen nicht nur „oben" zu finden, 
sondern auch dort, wo engagierte einzelne 
oder Basisbewegungen ethisch Position 
beziehen. Die Direktheit, mit der beispiels­
weise manche im Zusammenhang der Nach-

rüstungsdebatte die Bergpredigt in konkrete 
politische Optionen „umgesetzt" haben11, 
trug auch Züge von Fundamentalismus. 
Aber nicht wegen der Entschiedenheit, die 
viele für sich gewinnen konnte, noch auch 
wegen des Pazifismus, der eine christlich 
legitime Position darstellt, sondern wegen 
ihrer Buchstäblichkeit und Exklusivität, die 
kaum noch Raum ließ, die konkreten politi­
schen und militärischen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen. Wer anders votierte, geriet 
so zwangsläufig in Gefahr, sein Christsein 
und die Ernsthaftigkeit seines Glaubens 
abgesprochen zu bekommen. 

Fundamentalismus in der Argumentation 
über moralische Fragen ist keineswegs auf 
den kirchlichen Raum begrenzt. Das weiß 
jeder, der sich schon einmal an Diskussionen 
über Tierschutz, Energiepolitik, Verkehr 
oder andere Fragen der Ökologie beteiligt 
hat. Hier verbleiben Argumente oft im Sta­
tus der Empörung; die Berufung auf plaka­
tive Evidenzen (,,Tierliebe", ,,Ausbeutung" 
usw.) oder subjektive Gefühle machen man­
chen Widerspruch von vornherein stumm. 
Auch der Streit um die Neuregelung des 
§ 218 StGB und die Diskussion um die
Gentechnologie waren von ethischem Fun­
damentalismus nicht frei. Statt Argumente
zu würdigen und gegen andere Argumente
abzuwägen wurde hier bis in die parteipoli­
tische und parlamentarische Auseinander­
setzung hinein häufig der Weg gewählt,
denen, die es anders sahen oder die anders
gewichteten, die Kompetenz, ernsthaft mit­
sprechen zu können, oder aber den guten
Willen abzusprechen. Im fatalen Vergleich
mit dem Holocaust geschah dies ebenso wie
in der Gleichsetzung jeglicher Begrenzung
der Abtreibungsmöglichkeiten mit einem
Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht der
Frau.

Anstrengung der Rationalität statt Flucht 
in Tabus 

Nach Max Weber ist Rationalität die 
grundlegende Kraft und charakteristische 
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Zielrichtung der Entwicklung in allen Berei­
chen der Gesellschaft der westlichen Welt. 12 

Dieser Prozeß sei vor allem in der sogenann­
ten Moderne vorangebracht und vollendet 
worden. Weber sprach von der „Entzaube­
rung" der Welt; damit meinte er einerseits die 
Erkenntnis sämtlicher Ordnungen des Zu­
sammenlebens als Artefakte; andererseits 
meinte er damit auch deren Steuerbarkeit als 
Folge dieses Wissens sowie die reflektierte 
Stellungnahme der einzelnen Menschen zu 
diesen Ordnungen, die sich in der individu­
ellen Lebensführung und in der Errichtung 
von Institutionen, die der praktischen 
Lebensführung der einzelnen einen festen 
Zusammenhang vorgeben, ausgestalten. 

Der Begriff „rational" steht für den 
Anspruch, daß andere Menschen, die in der 
betreffenden Sache informiert sind und 
zugleich fähig sind, logisch richtig zu schlie­
ßen, zum gleichen Urteil kommen oder 
vorsichtiger: kommen können müßten. Auf 
den Bereich ethischer Urteile übertragen, 
besagt das: Rational sind sie nur dann, wenn 
die Forderungen an das Handeln mit 
bestimmtem Inhalt durch Gründe gerecht­
fertigt werden können, so daß sie von ande­
ren eingesehen und diskutiert werden kön­
nen. Erfüllen moralische Forderungen dieses 
Kriterium, dann hat man es mit begründeten 
sittlichen Normen zu tun. Zu ihnen gehört 
notwendig, daß sie generell gelten wollen 
und nicht bloß individuell oder gar bloß 
spontan. 

Seit es Philosophie und Theologie als 
Selbstvergewisserung und Rechenschaft 
über den Glauben gibt - also in der europä­
ischen Kultur seit ungefähr zweieinhalb 
Jahrtausenden - versucht man, Fragen der 
sittlichen Lebensführung und der gesell­
schaftlichen Institutionen argumentativ zu 
klären, und zwar durch Diskurse über 
Rechtfertigungen, die Autoritäten, Traditio­
nen, heilige Schriften, Lebenserfahrungen, 
der normale Menschenverstand oder die 
Vorstellungskraft einzelner gegeben haben. 
Dies läßt deutlich werden, wie die ethische 
Rationalität unablässig gefordert ist, teils 
durch neue Fragen, teils durch neue Einsieh-
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ten, bisweilen aber auch durch den Wider­
stand etablierter Mechanismen und Vorur­
teile. 

Fundamentalismus widersetzt sich diesem 
Bestreben der Moderne insofern, als er Gel­
tungen von nicht kommunikativen Aus­
handlungsprozessen und die Bedeutung von 
Traditionen nicht vielfältiger Interpretation 
überlassen möchte. 

Tatsächlich konnten frühere Generatio­
nen und vormoderne Kulturen wichtige Din­
ge dadurch schützen, daß sie sie für tabu 
erklärten und damit der Infragestellung ent­
zogen. Dies setzte allerdings voraus, daß alle 
Mitglieder über dieselben Mythen, Traditio­
nen und Glaubensannahmen verfügten und 
in ihnen ihren gemeinsamen Plausibilitäts­
rahmen hatten. Gerade diese Voraussetzung 
ist aber heute nicht mehr gegeben und -
soweit unsere Vorstellungsmöglichkeiten 
reichen - noch weniger restituierbar. Das ist 
einer der Gründe, daß man nicht mehr 
zurück kann zur Unmittelbarkeit von Tex­
ten und innerweltlichen Instanzen, die letzt­
verbindliche Wahrheiten definieren, es sei 
denn um den Preis, sich mit Hilfe von 
Wahrnehmungsfiltern gegen jegliche stören­
de Erfahrungen abzuschotten oder den 
gesellschaftlichen Frieden durch totalitäre 
Ansprüche zu gefährden. Mit anderen Wor­
ten, der Pluralismus selbst als das eigentlich 
Irritierende läßt sich durch Fundamentalis­
mus nicht wegschaffen; was mit seiner Hilfe 
erreicht werden kann, ist immer nur die 
Stabilisierung der eigenen Erschütterungen 
und Verunsicherungen. 

Auch wenn die christliche Botschaft 
geglaubt werden möchte, hat sie nach ihrem 
eigenen Selbstverständnis den Status einer 
Hoffnung, nicht den einer Sicherheit. Die 
große Spannung, die zwischen dieser subjek­
tiven und in Überzeugungsgemeinschaften 
weiterbezeugten Hoffnung auf der einen 
Seite und dem nichteingelösten, aber gleich­
wohl konstitutiven Anspruch auf Universa­
lität besteht, wird überbrückt und erträgli­
cher gemacht durch die zentrale Rolle, die 
dem Vorgang des Verstehens und der Praxis 
der Liebe zum Mitmenschen (,,Geist") zuge-



messen wird. Das Bemühen um Rationalität 
ist ein Weg, dieses Verstehen Ereignis wer-
den zu lassen. Es kann an dem Willen zur 
Einheit festhalten und gleichzeitig verab-
scheuen, sie durch Zwang und totalitäre 
Ansprüche herstellen zu wollen. Es paraly-
siert das Religiöse nicht zwangsläufig, wie 
fundamentalistische Kritiker ihm gern un-
terstellen. Vielmehr kann es das Religiöse als 
das im Konzert der vielen Stimmen Verant-
wortbare erweisen und umgekehrt von die-
sen anderen Stimmen besser lernen, was 
Menschen suchen läßt, was sie bewegt und 
trägt, und auch, was sie niederdrückt oder 
scheitern läßt. Zur theologischen Rationali-
tät gehört dabei durchaus auch das Nach-
denken und der Umgang mit dem, was sich 
in unserer Wirklichkeit nicht mehr rational 
fassen läßt: Angenommensein, die Endlich-
keit des eigenen Daseins, Schuld und Bos-
heit. 
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